
1 Geltungsbereich

2 Allgemeines

SCHULEWIRT-

SCHAFT

3 Altersspezifische Schwerpunkte

3.1 Frühkindlicher Bereich (0 bis 6 Jahre)

3.2   Primarbereich (Jahrgangsstufen 1 bis 4)

Richtlinie zur Berufsorientierung an allgemein bildenden 
und beruflichen Schulen



3.3 Sekundarbereich I

3.3.1 Orientierungsstufe (Jahrgangsstufen 5 und 6)

3.3.2  Jahrgangsstufen 7 bis 9/10

3.3.2.1 Praxislernen

3.3.2.2 Schülerbetriebspraktikum



3.3.2.3 Bewerbungstraining

3.4 Sekundarbereich II  

3.4.1 Gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufen 10 bis 12)

3.4.2 Berufliche Schulen 



3.4.2.1 Berufsvorbereitungsjahr

3.4.2.2  Fachgymnasium

3.4.2.3 Fachoberschule 

4  Zusammenarbeit der Schulen mit Betrieben, Wirt-
schaftskammern, berufsbildenden Schulen, Berufsbe-
ratung, Hochschulen und Universitäten

4.1  Zusammenarbeit mit Unternehmen und Wirtschafts-
kammern sowie den Arbeitskreisen SchuleWirtschaft

Schule-

Wirtschaft

4.2 Zusammenarbeit  mit der Agentur für Arbeit



4.3 Zusammenarbeit mit beruflichen Schulen 

4.4  Zusammenarbeit mit Hochschulen/Universitäten 

4.5 Zusammenarbeit mit regionalen Initiativen 

4.6 Zusammenarbeit mit dem Regionalen 
 Übergangsmanagement

5  Weitere mögliche berufsorientierende Maßnahmen   

5.1 Potenzialanalyse

5.2 Schülerfirmen

5.3 Aktionstage für Mädchen und Jungen

5.4 Berufseinstiegsbegleitung

5.5 BFO-Programm

5.6  Schülerbetriebspraktika im Rahmen des Schüleraus-
tauschs oder im Rahmen von Schulpartnerschaften 
im europäischen Ausland

6  Organisation und Durchführung von Praxistagen, 
Praxislerntagen und Betriebspraktika

6.1 Information der Erziehungsberechtigten



6.2 Auswahl der Praktikumsstellen/Betriebe

6.3 Regelung der Aufsicht

7  Schutzbestimmungen

7.1 Jugendarbeitsschutz

7.2 Gesundheits- und Unfallschutz

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur

Henry Tesch

Prüfungstermine 2012

– Berichtigung –


